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1. Instanz

Aktenzeichen S 20 SO 77/21
Datum 16.11.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 9 SO 525/21
Datum 19.01.2023

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Aachen
vom 16.11.2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Auf die Anschlussberufung des KlÃ¤gers wird das Urteil des Sozialgerichts
geÃ¤ndert. Die Beklagte wird unter entsprechender Ã�nderung der
Bescheide vom 03.02.2020 und 12.10.2020 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 07.05.2021 verurteilt, dem KlÃ¤ger fÃ¼r das
Jahr 2020 monatlich Kosten der Unterkunft und Heizung iHv insgesamt
559,50 â�¬ zu zahlen.

Die Beklagte hat die Kosten des KlÃ¤gers in beiden RechtszÃ¼gen zu
erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

                             1 / 14



 

Tatbestand 

Die Beteiligten streiten um die HÃ¶he der Unterkunftskosten nach Â§ 42a SGB XII.

Der am 00.00.0000 geborene KlÃ¤ger, der im gerichtlichen Verfahren durch seine
Mutter als rechtliche Betreuerin gesetzlich vertreten wird, ist schwerbehindert mit
einem GdB iHv 100 sowie den Merkzeichen G, aG und H und es ist der Pflegegrad 5
anerkannt. Bei ihm bestehen eine Intelligenzminderung, ein Autismus und eine
zerebrale SchÃ¤digung. Der KlÃ¤ger kann nicht richtig laufen und sprechen. Seine
linke Hand kann er nicht benutzen. Er ist auf eine Betreuung im Umfang von 24
Stunden am Tag angewiesen. Der nÃ¤chtliche Hilfebedarf besteht u.a. darin, dass
er zugedeckt werden muss, wenn er sich freistrampelt. AuÃ�erdem hat er eine
Kniebandage, die in der Nacht kontrolliert werden muss. Auch ToilettengÃ¤nge kann
er nachts nicht alleine bewÃ¤ltigen. Der KlÃ¤ger ist nicht erwerbsfÃ¤hig und
arbeitet seit 2015 in einer Werkstatt fÃ¼r behinderte Menschen. Seit 2015 bezieht
er Grundsicherung nach dem SGB XII von der Stadt Z.. Vom LVR erhÃ¤lt der KlÃ¤ger
Eingliederungshilfe. Mit Bescheiden vom 23.03.2019 und 17.09.2019 bewilligte der
LVR ambulante Eingliederungshilfe zum selbstÃ¤ndigen Wohnen nach Â§Â§ 53 ff
SGB XII. Leistungserbringer ist die V. GmbH Ã�.. 

Â 

Der KlÃ¤ger lebte zunÃ¤chst bei seinen Eltern in Z.. Am 30.08.2019 beantragte er
bei der Beklagten eine Zusicherung zur Ã�bernahme der Unterkunftskosten fÃ¼r
seine Aufnahme in das Wohnprojekt â��W.â�� in A.. Die Eltern des KlÃ¤gers
beschrieben in einer ausfÃ¼hrlichen Stellungnahme vom 30.09.2019 das
Wohnprojekt als ein in Elterninitiative seit Jahren geplantes Projekt, um den jungen
Menschen mit Behinderung eine VerselbstÃ¤ndigung vom Elternhaus in einem
betreuten und hinsichtlich der anderen Mitbewohner vertrauten Rahmen zu
ermÃ¶glichen. Die Beziehungen der jungen Leute und ihrer Eltern seien langjÃ¤hrig
gewachsen und sollten nun im Rahmen einer Wohngemeinschaft fortgesetzt
werden. Teilweise wÃ¼rden sich die jungen Menschen schon seit ihrer Kindheit von
gemeinsamen FreizeitaktivitÃ¤ten, Urlauben und aus der Schule kennen. Die
Beklagte lehnte die beantragte Zusicherung mit Bescheid vom 17.01.2020 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 19.05.2020 ab. Die hiergegen bei dem
Sozialgericht Aachen erhobene Klage (S 20 SO 70/20) hat der KlÃ¤ger nach
richterlichem Hinweis auf deren UnzulÃ¤ssigkeit nach dem Einzug des KlÃ¤gers in
die Wohngemeinschaft zurÃ¼ckgenommen.

Â 

Der KlÃ¤ger zog am 02.12.2019 aufgrund eines Mietvertrags vom 01.11.2019 in die
Wohngemeinschaft ein. Vermietet wurden ein Zimmer zur alleinigen Nutzung durch
den KlÃ¤ger, zudem ein Gemeinschaftraum, eine KÃ¼che, ein Flur, ein Pflegebad,
ein Therapieraum, ein Waschmaschinenraum und ein Abstellraum, diese jeweils zur
gemeinsamen Nutzung. Gemeinschaftraum, KÃ¼che und Pflegebad sind
teilmÃ¶bliert. In dem GebÃ¤ude befindet sich ein BÃ¼ro der V., in dem dauerhaft
eine PrÃ¤senzkraft anwesend ist. Die WohnflÃ¤che des Wohnraums des KlÃ¤gers
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liegt bei 22,5 qm, unter BerÃ¼cksichtigung des Anteils an den
GemeinschaftsrÃ¤umen betrÃ¤gt die WohnflÃ¤che 43,5 qm. Die Gesamtkosten
liegen bei 559,50 â�¬ und teilen sich wie folgt auf:

Â 

Grundmiete Wohnraum 389,50 â�¬,

Betriebskostenvorauszahlung 60 â�¬,

Stromkostenvorauszahlung 20 â�¬,

Heizkostenvorauszahlung 40 â�¬,

MÃ¶blierung der GemeinschaftsrÃ¤ume 50 â�¬,

Gesamt 559,50 â�¬.

Â 

Mit Bescheid vom 03.02.2020 bewilligte die Beklagte Grundsicherung nach dem
SGB XII vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 iHv monatlich 955,74 â�¬. Hierin
enthalten sind Kosten fÃ¼r Unterkunft und Heizung iHv monatlich 398 â�¬ (358
â�¬ Bruttokaltmiete, 40 â�¬ Heizkosten). Hiergegen legte der KlÃ¤ger Widerspruch
ein. Mit Ã�nderungsbescheid vom 12.10.2020 bewilligte die Beklagte aufgrund einer
Anpassung der â��ab MÃ¤rz 2020 geltenden angemessenen Kosten der Unterkunft
fÃ¼r das StÃ¤dteregionsgebiet Ã�.â�� Unterkunfts- und Heizkosten iHv 407 â�¬
/Monat (367 â�¬ Bruttokaltmiete, 40 â�¬ Heizkosten) fÃ¼r MÃ¤rz 2020 bis
November 2020. Mit Bescheid vom 17.12.2020 bewilligte die Beklagte
Grundsicherung fÃ¼r das Jahr 2021 wiederum mit Unterkunfts- und Heizkosten iHv
407 â�¬/Monat. Mit (unter Beteiligung sozial erfahrener Personen erlassenem)
Widerspruchsbescheid vom 07.05.2021 wies die StÃ¤dteregion Ã�. als
WiderspruchsbehÃ¶rde den Widerspruch â��gegen den Bescheid vom
03.02.2020â�� zurÃ¼ck. Bei der vom KlÃ¤ger bewohnten Unterkunft handele es
sich um eine Wohnung iSd Â§ 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 SGB XII, nicht um eine
besondere Wohnform iSd Â§ 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 3 SGB XII. Daher gelte das
fÃ¼r die StÃ¤dteregion Ã�. maÃ�gebliche â��schlÃ¼ssige Konzeptâ��, das nur die
bewilligten BetrÃ¤ge fÃ¼r die Bruttokaltmiete zulasse, die neben den in
tatsÃ¤chlicher HÃ¶he Ã¼bernommenen Heizkosten geltend gemachten
Unterkunftskosten seien unangemessen. Die Stromkosten seien ohnehin aus dem
Regelbedarf zu finanzieren. Individuelle Besonderheiten, die einen hÃ¶heren als den
generell angemessenen Unterkunftsbedarf rechtfertigen kÃ¶nnten, lÃ¤gen nicht
vor.

Â 

Der KlÃ¤ger hat am 07.06.2021 bei dem Sozialgericht Aachen Klage erhoben. Er hat
gemeint, bei der Wohngemeinschaft â��W.â�� handele es sich um eine
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selbstverantwortete Wohngemeinschaft iSd Â§ 24 Abs. 2 WTG NRW, denn die
RÃ¤ume seien behindertengerecht ausgestattet, barrierefrei und durch eine
stÃ¤ndig anwesende PrÃ¤senzkraft der V. GmbH betreut. Der Bedarf fÃ¼r
Unterkunft und Heizung richte sich daher gem. Â§ 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 3
SGB XII nach Â§ 42a Abs. 5 SGB XII. Aber auch unabhÃ¤ngig davon seien die
Unterkunftskosten nicht unangemessen hoch, da der KlÃ¤ger auf den barrierefreien
und betreuten Wohnraum angewiesen sei. Eine Verweisung allein auf die Werte des
â��schlÃ¼ssigen Konzeptsâ�� der Beklagten sei daher nicht zulÃ¤ssig. 

Â 

Der KlÃ¤ger hat beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  

die Beklagte unter entsprechender AbÃ¤nderung des Bescheides vom 03.02.2020
und 12.10.2020 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 07.05.2021 zu
verurteilen, bei der Bemessung der Grundsicherungsleistungen fÃ¼r die Zeit vom
01.01. bis 31.12.2020 einen monatlichen Bedarf fÃ¼r Unterkunft und Heizung in
HÃ¶he der tatsÃ¤chlichen Kosten von 559,50 â�¬ anzuerkennen und ihm 1.848
â�¬ nachzuzahlen.

Â 

Die Beklagte hat beantragt,

Â 

die Klage abzuweisen, 

Â 

hilfsweise, fÃ¼r den Fall, dass das Gericht die Wohnung in dem Projekt W. als
besondere Wohnform ansieht, 

Â 

die Einstufung des KlÃ¤gers in die Regelbedarfsstufe 2 nach MaÃ�gabe der
gesetzlichen Vorschriften. 

Â 

Der KlÃ¤ger hat beantragt,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  den Hilfsantrag der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.
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Â 

Die Beklagte hat ergÃ¤nzend gemeint, die HÃ¶he der Miete beruhe nicht auf der
Barrierefreiheit, sondern darauf, dass die Wohnung insgesamt zu groÃ�zÃ¼gig
ausgestattet sei. Die Beklagte hat mitgeteilt, die angemessene Warmmiete iSd Â§
42a Abs. 5 SGB XII liege fÃ¼r den Bezirk der StÃ¤dteregion Ã�. bei monatlich
422,82 â�¬. Hinsichtlich ihrer Rechtsauffassung dazu, dass es sich bei â��W.â��
nicht um eine besondere Wohnform handele, hat sie sich auf die
GesetzesbegrÃ¼ndung (BT-Drs. 19/11006 S. 28) berufen. Hieraus werde deutlich,
dass besondere Wohnformen iSd Â§ 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII die
leistungsrechtliche Nachfolgeregelung zu der vormaligen â��stationÃ¤ren
Einrichtungâ�� sei. Daraus folge, dass die RÃ¤umlichkeiten Ã¼berlassen worden
sein mÃ¼ssen, um in diesen Leistungen der Eingliederungshilfe zu erbringen.
DafÃ¼r mÃ¼ssten in der Wohnform FachleistungsflÃ¤chen, die durch den TrÃ¤ger
der Eingliederungshilfe finanziert werden, vorgehalten werden. Dies sei bei der
Wohngruppe â��W.â�� nicht der Fall. 

Â 

Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 16.11.2021 die Beklagte unter entsprechender
Ã�nderung der Bescheide vom 03.02.2020 und 12.10.2020 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 07.05.2021 verurteilt, bei der Bemessung der
Grundsicherungsleistungen fÃ¼r die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 einen
monatlichen Bedarf fÃ¼r Kosten der Unterkunft und Heizung in HÃ¶he von 472,82
anzuerkennen. Die weitergehende Klage hat das Sozialgericht abgewiesen. Das
Sozialgericht hat die Wohnung als besondere Wohnform angesehen und die
Unterkunftskosten nach Â§ 42a Abs. 5 SGB XII bemessen. TatsÃ¤chliche
Aufwendungen fÃ¼r Unterkunft und Heizung seien als angemessen anzusehen,
wenn sie die HÃ¶he der durchschnittlichen angemessenen tatsÃ¤chlichen
Aufwendungen fÃ¼r die Warmmiete von Einpersonenhaushalten nach Â§ 45a SGB
XII nicht Ã¼berschreiten. Hieraus ergebe sich ein Grundbetrag iHv 422,82 â�¬.
Dieser Betrag sei um den MÃ¶blierungszuschlag iHv 50 â�¬/Monat zu erhÃ¶hen
(472,82 â�¬). Dieser Betrag sei angemessen, da er unterhalb der 125%-Grenze des 
Â§ 42a Abs. 5 Satz 4 SGB XII liege. Die Stromkosten kÃ¶nne der KlÃ¤ger nicht
geltend machen, da diese aus der Regelleistung zu finanzieren seien.

Â 

Das Urteil ist der StÃ¤dteregion Ã�. am 19.11.2021 und dem KlÃ¤ger am
24.11.2021 zugestellt worden.

Â 

Am 09.12.2021 hat die Beklagte Berufung eingelegt. Sie hÃ¤lt an ihrer
Rechtsauffassung fest und trÃ¤gt vor, es handele sich bei dem Wohnprojekt nicht
um eine besondere Wohnform, sondern um eine Wohnung. Sie sei baulicher
Bestandteil eines WohngebÃ¤udes und bereits deshalb nach der
GesetzesbegrÃ¼ndung BT-Drs. 18/9522 S. 335 nicht als besondere Wohnform
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anzusehen. Zudem sei dem KlÃ¤ger der Wohnraum nicht zur Erbringung von
Eingliederungshilfeleistungen Ã¼berlassen worden. Eine Finanzierung der
GemeinschaftsrÃ¤ume Ã¼ber die Eingliederungshilfe erfolge nicht und sei auch
nicht beabsichtigt. Die besondere Wohnform sei als Nachfolgeinstitution der
stationÃ¤ren Einrichtung anzusehen, wÃ¼rde die Unterkunft des KlÃ¤gers diese
Voraussetzungen erfÃ¼llen, hÃ¤tte der LVR bis zum 31.12.2019 sÃ¤mtliche
Leistungen (Eingliederungshilfe und Leistungen zur Deckung des notwendigen
Lebensunterhalts) als Komplexleistung erbringen mÃ¼ssen. Das sei aber nicht der
Fall und auch von keinem der beteiligten Vertragsparteien beabsichtigt gewesen.
Auch bei Geltung des WTG NRW sei nicht ausgeschlossen, dass es sich bei der
Unterkunft um eine Wohnung und nicht um eine besondere Wohnform handele.
ErgÃ¤nzend beruft die Beklagte sich auf Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zu 
Â§ 71 SGB XI zur Abgrenzung von ambulanten und stationÃ¤ren Leistungen. FÃ¼r
eine stationÃ¤re Leistung sei auch danach erforderlich, dass der Umfang der
Versorgung dem in einer stationÃ¤ren Einrichtung entspreche. Dies sei in der vom
KlÃ¤ger bewohnten Unterkunft nicht gegeben. Der KlÃ¤ger sei daher allein auf die
Werte des â��schlÃ¼ssigen Konzeptsâ�� zu verweisen. Zudem habe der KlÃ¤ger
bei Annahme einer besonderen Wohnform nur Anspruch auf die Regelbedarfsstufe
2. Der dem KlÃ¤ger zustehende Gesamtanspruch sei entsprechend zu saldieren.
Hieran Ã¤ndere eine BeschrÃ¤nkung des Streitverfahrens auf die Unterkunftskosten
nichts.

Â 

Die Beklagte beantragt, 

Â 

das Urteil des Sozialgerichts Aachen vom 16.11.2021 zu Ã¤ndern und die Klage
abzuweisen. 

Â 

Â 

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt,

Â 

die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen und im Wege der Anschlussberufung
unter AbÃ¤nderung des Urteils des Sozialgerichts Aachen vom 16.11.2021 die
Beklagte unter AbÃ¤nderung ihrer Bescheide vom 03.02.2020 und 12.10.2020 in
der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 17.05.2021 zu verurteilen, bei der
Bemessung der Grundsicherungsleistung fÃ¼r die Zeit vom 01.01.2020 bis zum
31.12.2020 einen monatlichen Bedarf fÃ¼r Kosten der Unterkunft und Heizung in
HÃ¶he von 559,50 Euro anzuerkennen. 
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Â 

Der KlÃ¤ger bleibt bei seiner EinschÃ¤tzung, nicht in einer Wohnung, sondern in
einer Wohnform iSd Â§ 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII zu wohnen. Neben dem
persÃ¶nlichen Wohnraum seien ihm zusÃ¤tzliche RÃ¤umlichkeiten zur
gemeinschaftlichen Nutzung mit den anderen Mitgliedern der Wohngemeinschaft
Ã¼berlassen worden (Therapieraum und Pflegebad). Diese seien der
Eingliederungshilfe zuzuordnen, so dass die zusÃ¤tzlichen RÃ¤umlichkeiten ihm
auch zur Erbringung von Eingliederungshilfe Ã¼berlassen worden seien. Die
Stromkosten seien abweichend zu der angefochtenen Entscheidung in seinem Fall
den Unterkunftskosten, nicht dem Regelbedarf zuzuordnen. DarÃ¼ber hinaus sei
dem KlÃ¤ger ein Auszug aus der Wohnung aus behinderungsbedingten GrÃ¼nden
nicht zumutbar. Deshalb seien die Unterkunftskosten in tatsÃ¤chlicher HÃ¶he zu
Ã¼bernehmen. 

Â 

Die Berufung der Beklagten ist dem KlÃ¤ger mit gerichtlicher VerfÃ¼gung vom
30.12.2021 unter Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb von vier Wochen
Ã¼bersandt worden. Mit Schriftsatz vom 31.01.2022, Eingang am 31.01.2022, hat
der KlÃ¤ger zunÃ¤chst nur beantragt, die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen
und die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Urteils des Sozialgerichts vom 16.11.2021
zu verurteilen, bei der Bemessung der Grundsicherungsleistungen fÃ¼r die Zeit
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 einen monatlichen Bedarf fÃ¼r Kosten der
Unterkunft und Heizung iHv 492,82 â�¬ zu berÃ¼cksichtigen.

Â 

Auf Aufforderung durch den Senat hat die Beklagte eine Berechnungstabelle dazu
vorgelegt, wie sich der von ihr mitgeteilte Angemessenheitswert iSd Â§ 42a Abs. 5
SGB XII fÃ¼r die StÃ¤dteregion Ã�. iHv 422,82 â�¬ berechnet. AuÃ�erdem hat sie
dargelegt, welche WohnmÃ¶glichkeiten dem KlÃ¤ger nach ihrer Auffassung unter
BerÃ¼cksichtigung seiner Behinderung angeboten werden kÃ¶nnen. Sie hat den
KlÃ¤ger auf eine Wohnung in einem Appartementhaus des O. und diverse
besondere Wohnformen im Gebiet der StÃ¤dteregion Ã�. verwiesen.

Â 

Der Senat hat die Teilnahme des BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers und seines Vaters
an der Sitzung per Videotechnik (Â§Â§ 110a SGG) zugelassen. Hinsichtlich der
weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten
SchriftsÃ¤tze und die Ã¼brige Gerichtsakte sowie die beigezogene Verwaltungsakte
und die Vorprozessakte S 20 SO 70/20 verwiesen, deren wesentlicher Inhalt
Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen ist. 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde
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Â 

I. Die Berufung der Beklagten ist statthaft und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig. Die
Berufung des KlÃ¤gers ist nur als Anschlussberufung iS des Â§ 202 SGG iVm Â§ 524
ZPO zulÃ¤ssig. Eine eigenstÃ¤ndige Berufung wÃ¤re wegen VersÃ¤umung der
Berufungsfrist des Â§ 151 Abs. 1 SGG unzulÃ¤ssig. Die Monatsfrist des Â§ 151 Abs.
1 SGG ist durch die Einlegung der Berufung am 31.01.2022 gegen das am
24.11.2021 zugestellte Urteil des Sozialgerichts nicht gewahrt worden. Die
Anschlussberufung bewegt sich im Rahmen des Streitgegenstands des
erstinstanzlichen Verfahrens (hierzu BSG Urteil vom 05.05.2010 â�� B 6 KA 6/09 R).
Die Anschlussberufung ist iSd Â§ 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO fristgerecht eingereicht
worden, auf die Frage, ob diese Frist auch im sozialgerichtlichen Verfahren gilt
(verneinend Schreiber in Fichte/JÃ¼ttner, SGG, 3. Aufl. Â§ 143 Rn. 26 mwN), kommt
es daher vorliegend nicht an. Die Erweiterung der Anschlussberufung ist in
entsprechender Anwendung von Â§ 99 Abs. 3 Nr. 2 SGG (Erweiterung des
Klageantrags in der Hauptsache ohne Ã�nderung des zugrundeliegenden
Lebenssachverhalts) zulÃ¤ssig (hierzu auch BGH Urteil vom 06.07.2005 â�� XII ZR
293/02). AuÃ�erdem hat sich die Beklagte mit der sachdienlichen Erweiterung
einverstanden erklÃ¤rt, sodass auch beide Voraussetzungen des Â§ 99 Abs. 1 SGG
vorliegen. Der erstinstanzliche Hilfsantrag der Beklagten, an dem sie im
Berufungsverfahren nicht festgehalten hat, ist demgegenÃ¼ber unstatthaft
gewesen, weil das Gericht keine Befugnis hat, einen begÃ¼nstigenden
Bewilligungsbescheid hinsichtlich eines Teils, der nicht Streitgegenstand des
gerichtlichen Verfahrens ist, zuungunsten des KlÃ¤gers zu Ã¤ndern. HierfÃ¼r
enthÃ¤lt das Prozessrecht keine Grundlage.

Â 

II. Streitgegenstand des Verfahrens ist ein Anspruch des KlÃ¤gers auf hÃ¶here
Unterkunftskosten fÃ¼r 2020 unter entsprechender Ã�nderung der angefochtenen
Bescheide. Bei den Leistungen fÃ¼r Unterkunft und Heizung handelt es sich um
abtrennbare selbststÃ¤ndige AnsprÃ¼che (BSG Urteil vom 14.04.2011 â�� B 8 SO
18/09 R) und der KlÃ¤ger hat sein Begehren im erstinstanzlichen Verfahren
entsprechend beschrÃ¤nkt. Der Streitgegenstand ist im Berufungsverfahren
aufgrund der Berufung zunÃ¤chst nur der Beklagten beschrÃ¤nkt gewesen auf
Unterkunftskosten iHv insgesamt 472,82 â�¬ monatlich, aufgrund der
Anschlussberufung erweitert sich der Betrag auf insgesamt 559,50 â�¬ monatlich. 

Â 

III. Die Berufung der Beklagten ist unbegrÃ¼ndet. Die Anschlussberufung des
KlÃ¤gers ist begrÃ¼ndet. Die angefochtenen Bescheide sind rechtswidrig und zu
Ã¤ndern. Der KlÃ¤ger hat einen monatlichen Anspruch auf Unterkunfts- und
Heizkosten iHv insgesamt 559,50 â�¬.

Â 

1) Der KlÃ¤ger hat einen Anspruch auf Grundsicherung. Er ist leistungsberechtigt
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gem. Â§ 41 Abs. 1 SGB XII, denn er ist voll erwerbsgemindert und verfÃ¼gt auÃ�er
seinem Einkommen aus der Werkstatt fÃ¼r behinderte Menschen (das die Beklagte
teilweise angerechnet hat) nicht Ã¼ber Einkommen und anrechenbares
VermÃ¶gen. Die Leistung setzt sich aus der nicht streitgegenstÃ¤ndlichen
Regelleistung und dem Mehrbedarf (Â§ 42 Abs. 1 Nr. 1, 2 SGB XII) und den Bedarfen
fÃ¼r Unterkunft und Heizung zusammen.

Â 

2) Die Beklagte ist sachlich und Ã¶rtlich fÃ¼r die Leistungserbringung zustÃ¤ndig.
Gem. Â§ 97 Abs. 1 SGB XII ist grundsÃ¤tzlich der Ã¶rtliche TrÃ¤ger der Sozialhilfe
auch sachlich zustÃ¤ndig. Ã�rtlicher TrÃ¤ger der Sozialhilfe sind gem. Â§ 3 Abs. 2
SGB XII die kreisfreien StÃ¤dte und die Kreise. Landesrechtliche
Sonderzuweisungen bestehen nicht (Â§Â§ 1 Abs. 1, 2a Abs. 1 AG SGB XII NRW).
Gem. Â§ 3 Satz 1 des StÃ¤dteregion-Ã�.-Gesetzes vom 28.02.2008 (GV NRW S. 162)
hat die StÃ¤dteregion Ã�. die Rechtsstellung eines Kreises, auf sie finden
grundsÃ¤tzlich die Vorschriften Ã¼ber Kreise Anwendung.
Sozialhilfeangelegenheiten sind durch Â§ 1 Nr. 1 der Satzung Ã¼ber die
DurchfÃ¼hrung der Aufgaben nach dem SGB XII in der StÃ¤dteregion Ã�. (SGB XII-
Satzung) vom 29.10.2009 auf die regionsangehÃ¶rigen StÃ¤dte, hier die Beklagte,
Ã¼bertragen worden. Das Widerspruchsverfahren ist gem. Â§ 3 Nr. 2 der SGB XII-
Satzung zutreffend durch die StÃ¤dteregion durchgefÃ¼hrt worden, diese vertritt
die Beklagte gem. Â§ 3 Nr. 3 der SGB XII-Satzung im gerichtlichen Verfahren. Die
Ã¶rtliche ZustÃ¤ndigkeit der Beklagten ist gegeben (Â§ 1 Nr. 4 SGB-XII-Satzung, 98
Abs. 5 Satz 2 SGB XII). 

Â 

3) Bei der Unterkunft in der Wohngemeinschaft â��W.â�� handelt es sich nicht um
persÃ¶nlichen Wohnraum und zusÃ¤tzliche RÃ¤umlichkeiten zur
gemeinschaftlichen Nutzung iSd Â§ 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 3 SGB XII, sondern
um eine Wohnung iSd Â§ 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 SGB XII.

Â 

Wohnung ist die Zusammenfassung mehrerer RÃ¤ume, die von anderen
Wohnungen oder WohnrÃ¤umen baulich getrennt sind und die in ihrer Gesamtheit
alle fÃ¼r die FÃ¼hrung eines Haushalts notwendigen Einrichtungen, Ausstattungen
und RÃ¤umlichkeiten umfassen (Â§ 42a Abs. 2 Satz 2 SGB XII). PersÃ¶nlicher
Wohnraum ist ein Wohnraum, der Leistungsberechtigten allein oder zu zweit zur
alleinigen Nutzung Ã¼berlassen wird, und zusÃ¤tzliche RÃ¤umlichkeiten sind
RÃ¤ume, die Leistungsberechtigten zusammen mit weiteren Personen zur
gemeinschaftlichen Nutzung Ã¼berlassen werden (Â§ 42a Abs. 2 Satz 3 SGB XII).
Zwar ist nach dem Mietvertrag dem KlÃ¤ger sein persÃ¶nlicher Wohnraum zur
alleinigen Nutzung Ã¼berlassen worden und sind zusÃ¤tzliche RÃ¤umlichkeiten
zusammen mit weiteren Personen Ã¼berlassen worden. Die Auslegung von Â§ 42a
Abs. 2 Satz 3 SGB XII hat indes im Wege der systematischen Interpretation
ergÃ¤nzend die Regelung des Â§ 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII zu beachten. Die
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GemeinschaftrÃ¤ume mÃ¼ssen den Leistungsberechtigten â��zur Erbringung von
Leistungen nach Teil 2 des SGB IXâ�� Ã¼berlassen worden sein. Diese
Voraussetzung ist wiederum im Lichte der Entstehungsgeschichte der Norm und der
Gesetzesmaterialien zu prÃ¼fen und im vorliegenden Fall zu verneinen.

Â 

Die GesetzesbegrÃ¼ndung zum Entwurf eines Gesetzes zur Ã�nderung des
Neunten und des ZwÃ¶lften Buches Sozialgesetzbuch und anderer
Rechtsvorschriften (BT-Drs. 19/11006 Â Â Â Â Â Â S. 28) zu der maÃ�geblichen
Fassung des jetzigen Â§ 42a Abs. 2 SGB XII fÃ¼hrt aus: 

Â 

â��Â§ 42a Absatz 2 SGB XII beinhaltet die grundlegenden Begrifflichkeiten und
Definitionen fÃ¼r UnterkÃ¼nfte. Durch die Neufassung von Absatz 2 ergibt sich
eine klarstellende ErgÃ¤nzung in Nummer 2 fÃ¼r die sogenannte â��besondere
Wohnformâ�� als leistungsrechtliche Nachfolgeregelung der stationÃ¤ren
Einrichtung bei Bezug von Eingliederungshilfeleistungen nach Teil 2 SGB IX ab dem
1. Januar 2020. Die Definition der besonderen Wohnform als persÃ¶nlicher
Wohnraum und GemeinschaftsrÃ¤ume wird unverÃ¤ndert Ã¼bernommen,
allerdings ergÃ¤nzt um die Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach
Teil 2 SGB IX. In der sich nach dem BTHG ergebenden Fassung von Â§ 42a Absatz 2
Nummer 2 fehlt dieser Zusatz. Der Zusammenhang mit der Erbringung von
Eingliederungshilfeleistungen ergibt sich allein aus der BegrÃ¼ndung des
Gesetzentwurfs BTHG sowie Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses
fÃ¼r Arbeit und Soziales. Der sich durch die ErgÃ¤nzung ergebende Wortlaut
verdeutlicht deshalb, dass die vertragliche Ã�berlassung der RÃ¤umlichkeiten
erfolgt, weil den Leistungsberechtigten dort Leistungen der Eingliederungshilfe
erbracht werden.â��

Â 

In der zuvor verabschiedeten Gesetzesfassung fehlten demgegenÃ¼ber die Worte
â��zur Erbringung von Leistungen nach Teil 2 des SGB IXâ��. Hierbei handelte es
sich um einen redaktionellen Fehler, der durch die erwÃ¤hnte Nachfolgeregelung
korrigiert worden ist. Eine Unterkunft muss daher zur Anerkennung als besondere
Wohnform die Voraussetzungen erfÃ¼llen, die vor Inkrafttreten des BTHG an eine
stationÃ¤re Einrichtung zu stellen waren. Dies wird unterstrichen durch die
GesetzesbegrÃ¼ndung zum BTHG (BT-Drs. 18/9522 S. 335). Dort wird ausgefÃ¼hrt:

Â 

â��In Absatz 2 Satz 3 werden persÃ¶nlicher Wohnraum und zusÃ¤tzliche
RÃ¤umlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung nach Satz 1 Nummer 2 definiert.
Im Unterschied zu Wohnungen handelt es sich dabei um RÃ¤umlichkeiten, die keine
abgeschlossene Wohnung darstellen, weil neben dem persÃ¶nlichen Wohnraum
auch zusÃ¤tzliche RÃ¤umlichkeiten zur VerfÃ¼gung stehen, die von weiteren
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Personen gemeinsam genutzt werden, die nicht gemeinsam mit der
leistungsberechtigten Person in einem persÃ¶nlichen Wohnraum leben. Die
zusÃ¤tzlichen RÃ¤umlichkeiten zur gemeinsamen Nutzung sind keine persÃ¶nlichen
WohnrÃ¤ume anderer Personen und stellen eine notwendige rÃ¤umliche
ErgÃ¤nzung dar. Es handelt sich dabei nicht oder nicht ausschlieÃ�lich um
FunktionsrÃ¤ume wie KÃ¼che oder Bad, weil persÃ¶nlicher Wohnraum und
zusÃ¤tzliche RÃ¤umlichkeiten zusammen nicht alle fÃ¼r eine Wohnung
kennzeichnenden Funktionen beziehungsweise FunktionsrÃ¤ume umfassen
mÃ¼ssen. Stattdessen dienen die zusÃ¤tzlichen RÃ¤umlichkeiten vorrangig
anderen Zwecken. Dies sind vor allem die Freizeitgestaltung und die gemeinsame
Einnahme von Mahlzeiten, weil die persÃ¶nlichen RÃ¤umlichkeiten wegen ihrer
GrÃ¶Ã�e und Ausstattung hierfÃ¼r nicht oder nur bedingt geeignet sind. Diese
Wohnform unterscheidet von einer Wohngemeinschaft in einer Wohnung nach
Nummer 1 und Satz 2 vor allem dadurch, dass sie kein baulicher Bestandteil von
WohngebÃ¤uden ist und deshalb die bauordnungsrechtlichen Vorschriften fÃ¼r
WohngebÃ¤ude nicht gelten. Hinzu kommen folgende Unterscheidungsmerkmale:

â�� Es gibt keine einer Wohnung gleichwertige bauliche Abgrenzung zu anderen
Wohnungen;

â�� es mÃ¼ssen nicht alle fÃ¼r eine Wohnung zwingend erforderlichen Funktionen
und Ausstattungen vorhanden sein;

â�� es gibt keine Unterscheidung zwischen Haupt- und Untermieter, da keine
Untervermietung von einzelnen Zimmern erfolgt; stattdessen erfolgt die
Ã�berlassung stets fÃ¼r den persÃ¶nlichen Wohnraum und einen Anteil sich aus
der Zahl der vorgesehenen Bewohner sich ergebenden Kopfanteil an den
RÃ¤umlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung, wodurch alle Bewohner einander
gleichgestellt sind;

â�� es gibt keinen konkludent zwischen den Bewohnern geschlossenen
Gesellschaftsvertrag, der Rechte und Pflichten der Bewohner untereinander regelt,
weil dies vom Ã�berlasser der RÃ¤umlichkeiten Ã¼bernommen wird;

â�� fÃ¼r die sich aus Grundriss und damit aus FlÃ¤chenanteil sowie Bedeutung
fÃ¼r den Alltag ergebende Funktion der zusÃ¤tzlichen RÃ¤umlichkeiten zur
gemeinsamen Nutzung gibt es in einer Wohngemeinschaft keine Entsprechung.â��

Â 

Die ParallelitÃ¤t von besonderer Wohnform und stationÃ¤rer Einrichtung wird
zudem bestÃ¤tigt durch die parallele Berechnung der Unterkunftskosten
(stationÃ¤re Einrichtung: Â§ 42 Nr. 4b SGB XII iVm Â§ 27b Abs. 1 Satz 2 SGB XII;
besondere Wohnform: Â§ 42a Abs. 5 Satz 3 SGB XII â�� maÃ�geblich ist jeweils der
Durchschnittwert nach Â§ 45a SGB XII) und die Statistikbestimmung des Â§ 128c Nr.
7 b SGB XII.

Â 
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Die Voraussetzungen als besondere Wohnform erfÃ¼llt die Unterkunft des KlÃ¤gers
nicht. Es handelt sich um eine klassische â�� wenn auch behindertengerecht
gestaltete â�� Wohngemeinschaft und nicht um eine Nachfolgeinstitution zu einer
stationÃ¤ren Einrichtung. Es werden keine FachleistungsflÃ¤chen Ã¼ber den
TrÃ¤ger der Eingliederungshilfe finanziert, die von den Unterkunftskosten als
Bestandteil der Leistungen fÃ¼r den Lebensunterhalt abgegrenzt werden kÃ¶nnen.
Es erfolgte keine VerknÃ¼pfung des Mietvertrags mit der Erbringung von
Leistungen der Eingliederungshilfe an den KlÃ¤ger. Dies ist nur der Fall, wenn die
Vermietung der Wohnung und die Erbringung der Eingliederungshilfe aus einer
Hand erfolgt, wobei der Senat offenlÃ¤sst, ob stets eine juristische
PersonenidentitÃ¤t des Vermieters und des Leistungserbringers der
Eingliederungshilfe erforderlich ist (so wohl BSG Urteil vom 05.08.2021 â�� B 4 AS
26/20 R) oder ob eine anderweitige Verbundenheit von Vermieter und TrÃ¤ger der
Eingliederungshilfe ausreichend ist. Auch ist die vermietete Wohnung ein baulicher
Bestandteil eines WohngebÃ¤udes, weshalb die bauordnungsrechtlichen
Vorschriften fÃ¼r WohngebÃ¤ude gelten. 

Â 

4) Die Berechnung der zustehenden Unterkunftskosten richtet sich daher nicht nach
Â§ 42a Abs. 5 SGB XII, sondern nach Â§ 42a Abs. 4 SGB XII. Hiernach gilt:

Â 

â��Lebt eine leistungsberechtigte Person zusammen mit anderen Personen in einer
Wohnung im Sinne von Absatz 2 Satz 2 (Wohngemeinschaft) oder lebt die
leistungsberechtigte Person zusammen mit in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 genannten
Personen und ist sie vertraglich zur Tragung von Unterkunftskosten verpflichtet,
sind die von ihr zu tragenden Aufwendungen fÃ¼r Unterkunft und Heizung bis zu
dem Betrag als Bedarf anzuerkennen, der ihrem nach der Zahl der Bewohner zu
bemessenden Anteil an den Aufwendungen fÃ¼r Unterkunft und Heizung
entspricht, die fÃ¼r einen entsprechenden Mehrpersonenhaushalt als angemessen
gelten. Satz 1 gilt nicht, wenn die leistungsberechtigte Person auf Grund einer
mietvertraglichen Vereinbarung nur fÃ¼r konkret bestimmte Anteile des Mietzinses
zur Zahlung verpflichtet ist; in diesem Fall sind die tatsÃ¤chlichen Aufwendungen
fÃ¼r Unterkunft und Heizung bis zu dem Betrag als Bedarf anzuerkennen, der fÃ¼r
einen Einpersonenhaushalt angemessen ist, soweit der von der
leistungsberechtigten Person zu zahlende Mietzins zur gesamten Wohnungsmiete in
einem angemessenen VerhÃ¤ltnis steht. Ã�bersteigen die tatsÃ¤chlichen
Aufwendungen der leistungsberechtigten Person die nach den SÃ¤tzen 1 und 2
angemessenen Aufwendungen fÃ¼r Unterkunft und Heizung, gilt Â§ 35 Absatz 2
entsprechend.â��

Â 

Der KlÃ¤ger lebt â�� wie dargelegt â�� in einer Wohngemeinschaft. Er ist
mietvertraglich fÃ¼r konkret bestimmte Anteile des Mietzinses zur Zahlung
verpflichtet. GrundsÃ¤tzlich kann er damit die Unterkunftskosten erhalten, die fÃ¼r
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einen Einpersonenhaushalt angemessen sind, dies sind â�� die SchlÃ¼ssigkeit des
Konzepts der Beklagten unterstellt â�� die anerkannten 358/367 â�¬, hinzu
kommen die tatsÃ¤chlichen Heizkosten. 

Â 

5) Der Anspruch des KlÃ¤gers auf die diesen Betrag Ã¼bersteigenden Unterkunfts-
und Heizkosten iHv insgesamt 559,50 â�¬ folgt jedoch aus Â§ 35 Abs. 2 SÃ¤tze 1
und 2 SGB XII in der 2020 gF. Hiernach gilt:

Â 

â��Ã�bersteigen die Aufwendungen fÃ¼r die Unterkunft den der Besonderheit des
Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen,
deren Einkommen und VermÃ¶gen nach Â§ 27 Absatz 2 zu berÃ¼cksichtigen sind,
anzuerkennen. Satz 1 gilt so lange, als es diesen Personen nicht mÃ¶glich oder
nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf
andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch lÃ¤ngstens fÃ¼r
sechs Monate.â��

Â 

Dem KlÃ¤ger war es 2020 â�� und ist es wohl auch dauerhaft â�� nicht mÃ¶glich
oder zumutbar, seine Unterkunftsaufwendungen zu senken. Besondere
persÃ¶nliche LebensumstÃ¤nde des Leistungsberechtigten, die im Rahmen der
konkreten Angemessenheit zu berÃ¼cksichtigen sind, kÃ¶nnen auch zu einem
verstÃ¤rkten Schutz des sozialen Umfelds im Vergleich zu Leistungsberechtigten
ohne persÃ¶nliche Besonderheiten fÃ¼hren. Solche UmstÃ¤nde fÃ¼r individuelle,
konkret von den Bedarfen anderer Leistungsberechtigter abweichende Bedarfe sind
etwa die Situation von Alleinerziehenden, gesundheitliche Aspekte sowie ein
erforderliches Betreuungsangebot (LÃ¶cken in JurisPK SGB XII Â§ 35 Rn. 118 mwN).
Die Wohngemeinschaft â��W.â�� ist auf die individuellen, behinderungsbedingt
erforderlichen Belange gerade des KlÃ¤gers zugeschnitten. Es handelt sich um ein
Projekt einer Elterninitiative, die es den jungen Menschen ermÃ¶glicht, mit teilweise
seit der Kindheit vertrauten Menschen zusammenzuleben. Ein solches BedÃ¼rfnis
nach einem vertrauten persÃ¶nlichen Umfeld ist vor dem Hintergrund der
Behinderung des KlÃ¤gers schutzbedÃ¼rftig. Selbst wenn man davon ausgehen
wÃ¼rde, dass ein Umzug grundsÃ¤tzlich zumutbar wÃ¤re, kÃ¤me eine Absenkung
der Unterkunftskosten nur in Betracht, wenn die Beklagte dem KlÃ¤ger
UnterstÃ¼tzung bei der Wohnungssuche leistet (vgl. dazu Urteile des Senates vom
15.12.2022 â�� L 9 SO 429/21 und vom 08.09.2022 â�� L 9 SO 281/21). Da der
KlÃ¤ger aufgrund seiner Behinderung zu einer eigenstÃ¤ndigen Wohnungssuche
nicht in der Lage ist, wÃ¤re es im vorliegenden Verfahren sogar erforderlich
gewesen, eine zumutbare Wohnalternative fÃ¼r den KlÃ¤ger zu benennen. Dies ist
nicht erfolgt. Eine Verweisung des KlÃ¤gers auf die Wohnung im Appartementhaus
des O. scheidet aus, weil â�� wie die Beklagte mittlerweile auch selbst zugestanden
hat â�� dort keine 24-Stunden-Betreuung stattfinden kann, auf die der KlÃ¤ger aber
angewiesen ist. Eine Verweisung des KlÃ¤gers auf besondere Wohnformen scheidet
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aus, weil â�� ungeachtet der Frage, ob eine solche Unterbringung im streitigen
Zeitraum Ã¼berhaupt mÃ¶glich war â�� dadurch allenfalls eine geringe
Kostenersparnis erzielt werden kÃ¶nnte. Die Kosten in diesen Wohnformen belaufen
sich gem. Â§ 42a Abs. 5 SGB XII auf 528,53 â�¬ (422,82 â�¬ + 25%). Dazu
kommen ggfs. noch weitere Kosten, die gem. Â§ 113 Abs. 5 SGB IX im Rahmen der
Eingliederungshilfe zu Ã¼bernehmen wÃ¤ren. Die von der Beklagten angestrebte
Kostenersparnis wÃ¼rde daher allenfalls in geringem Umfang eintreten, weshalb
ein Umzug des KlÃ¤gers aus der vertrauten und von ihm selbstbestimmt
gewÃ¤hlten Wohnung nicht zumutbar wÃ¤re (dazu BSG Urteil vom 23.03.2010Â â��
B 8 SO 24/08 R). Hierbei kommt es nicht darauf an, ob einzelne besondere
Wohnformen vorhanden sind, in denen evtl. gÃ¼nstige Unterkunftskosten anfallen,
da der KlÃ¤ger zwischen allen zugelassenen besonderen Wohnformen ein
Wahlrecht hÃ¤tte, er also nicht auf die preisgÃ¼nstigste besondere Wohnform
verwiesen werden kÃ¶nnte.

Â 

Der KlÃ¤ger kann damit die gesamten mietvertraglich geschuldeten Kosten fÃ¼r
die Unterkunft und Heizung iHv 559,50 â�¬ Kosten beanspruchen. Ob die Beklagte
im Hinblick darauf berechtigt ist, die Regelleistung des KlÃ¤gers gem. Â§ 27a Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 SGB XII zu reduzieren, ist nicht Gegenstand des vorliegenden, auf die
Unterkunftskosten beschrÃ¤nkten Verfahrens. 

Â 

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Â 

V. GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) liegen nicht vor.

Â 

Erstellt am: 31.10.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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